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Stadt Staßfurt 

 

 
Typ:  Anfrage Fachdienst/Serviceeinheit: 60 - FD SuB 
Status: erledigt  Bearbeiter/in: Frau Wittmann 
Stand: 19.10.2017   
 

Ortschaftsrat Förderstedt 19.09.2017 

 

AF 578/2017 

öffentlich 

 
Anfrage: 

Herr Schneider 
Zu den wiederkehrenden Beiträgen:  
Die Straße am Kley ist enthalten. 2 andere Straßen wiederrum nicht. Was passiert mit den 2 
Straßen? Die Anlieger haben dafür bezahlt.  

 
 
 
Beantwortung: 

Wiederkehrende Beiträge werden so lange erhoben, bis alle Straßen im Abrechnungsgebiet 
Förderstedt ausgebaut worden sind. Die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer haben 
immer nur für die tatsächlich ausgebauten Verkehrsanlagen Beiträge entrichtet. Es werden 
die Straßen ausgebaut, wo die Finanzierung im Haushalt der Stadt Staßfurt eingestellt sind. 

 
 
 
 
Sven Wagner 
Oberbürgermeister 
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